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Betreff: 
Bebauungsplan “Erweiterung Tennisanlage am Sülzbach“, Eltville  
- Aufstellungsbeschluss 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtverordnetenversammlung wird folgende Beschlussfassung empfohlen: 
 
Für den Bereich „Erweiterung Tennisanlage am Sülzbach“, Eltville, ist gemäß §§ 2 ff. Baugesetz­
buch (BauGB) ein Bebauungsplan aufzustellen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in der Flur 5 der Gemarkung Eltville und 
wird begrenzt 
- im Nordosten durch die bestehende Tennisanlage, 
- im Südosten durch brachliegende Freizeitgärten, 
- im Südwesten durch den Wiesweg, 
- im Nordwesten durch landwirtschaftliche Flächen 
und umfasst somit einen Teil des Flurstücks 75/1. 
 
Ziel und Zweck des B-Plans ist die Erweiterung der Tennisanlage durch zwei Plätze für sogenannte 
Padel-Spiele. 
 
Sachverhalt: 
 
Der Tennisclub Eltville Rot-Weiß e.V. plant, seine Einrichtungen um zwei Padel-Plätze zu erweitern. 
Diese sollen auf dem vorhandenen Parkplatz entstehen. 
 
Padel ist eine Mischung aus Tennis und Squash. Es wird in einem Käfig aus Glas und Drahtgitter 
gespielt, wobei die Wände in das Spiel mit einbezogen werden. 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist vorläufig auf den Parkplatz begrenzt.  
 
Weiteres ist dem Antrag auf Einleitung des Verfahrens zu entnehmen. 
 
Die städtischen Gremien fassten bereits im Mai 2017 einen Aufstellungsbeschluss auf Antrag des 
Tennisclubs. Damals war eine Traglufthalle der Anlass. Der Verein nahm aber später Abstand von 
dem Vorhaben. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen (Kostenstelle, Haushaltsansatz, Fördermittel) / Bemerkung der Kämmerei: 
entfällt 
 
Begründung zur Nachhaltigkeit der Maßnahme: 
Förderung des Vereinssports und der Gesundheit der Bevölkerung.   
 
Anlage(n): 

(1) Antrag 
(2) Geltungsbereich 

 
 
 
 
Patrick Kunkel 
Bürgermeister 

 




